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Markus Ernst berät zu steuerlichen Fragestellungen bei
Transaktionen, Umstrukturierungen, Finanzierungen,
Betriebsprüfungen und streitigen Verfahren. Neben dem
transaktionsbegleitenden Steuerrecht und der steuerlichen
Strukturberatung bildet die Begleitung von Finanzinstituten bei
steuergetriebenen internen Ermittlungen einen weiteren
Schwerpunkt seiner Tätigkeit.

Zu seinen Mandanten zählen in- und ausländische Unter nehmen,
Finanzinstitute sowie Private Equity Häuser. In jüngerer
Vergangenheit beriet er etwa Adidas zum Verkauf von Reebok,
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